
gen verbunden. Auf diese Weise wird es 
möglich, einen anspruchsvollen und realen 
Plan zu erarbeiten, an dessen Realisierung 
im sozialistischen Wettbewerb die überwie
gende Mehrzahl der Werktätigen teilnimmt.

Die sozialistische Demokratie als ein be
stimmendes Element der Leitungstätigkeit 
des Ministerrates zeigt sich auch darin, daß 
er die schöpferische Initiative der örtlichen 
Staatsorgane fördert und ihnen immer bes
sere Möglichkeiten einräumt, um die eige
nen örtlichen Bedingungen, Erfahrungen 
und Ressourcen für die Lösung der Aufga
ben zu nutzen. Ebenso zielt die zentrale 
Leitung der Wirtschaft darauf ab, die Eigen
verantwortung und Initiative der Betriebe 
und Kombinate zu erhöhen.

Die Festigung des Vertrauensverhältnis
ses der Bürger zu ihrem sozialistischen 
Staat, das aufmerksame und sorgfältige Be
arbeiten der Anliegen der Bürger, die Bera
tungen mit den Werktätigen an Ort und 
Stelle kennzeichnen den Arbeitsstil des Mi
nisterrates. Zugleich sichert er, daß diese 
Prinzipien in der Tätigkeit des Staatsappa
rates durchgesetzt und alle Erscheinungen 
der Mißachtung der Interessen der Werktä
tigen, der Überheblichkeit gegenüber Bür
gern und einer bürokratischen Arbeitsweise 
beseitigt werden.

13.3.
Der Ministerrat —
ein kollektives Leitungsorgan

Der Ministerrat ist seiner staatsrechtlichen 
Stellung nach ein kollektives Leitungsorgan, 
dem der Vorsitzende, die Stellvertreter des 
Vorsitzenden, die Minister und weitere Mit
glieder angehören. Neben den Ministern 
sind die Leiter von anderen vollziehend
verfügenden Organen des zentralen Staats
apparates, wie der Staatssekretär für Arbeit 
und Löhne, der Leiter des Amtes für Ju
gendfragen beim Ministerrat, Mitglieder des 
Ministerrates. Außerdem können entspre
chend den politischen Erfordernissen auch 
weitere leitende Funktionäre aus Organen 
des Ministerrates — wie gegenwärtig zwei 
Staatssekretäre der Staatlichen Plankom
mission und der Staatssekretär im Ministe
rium für Außenhandel — im Ministerrat 
vertreten sein.

Durch seine Zusammensetzung und sein 
gesamtes Wirken gewährleistet der Mihi- 
sterrat die gesamtgesellschaftliche staatliche 
Leitung und Planung der Volkswirtschaft 
und der anderen Bereiche. Er sichert eine 
komplexe, sachkundige Leitung sowie eine 
einheitliche Lenkung der Kräfte des Staats
apparates, der Kombinate, Betriebe und an
deren Wirtschaftseinheiten sowie der staat
lichen Einrichtungen, um die staatlichen 
Aufgaben allseitig zu lösen. Beim Minister
rat handelt es sich folglich nicht um ein 
„Expertengremium". Seine Zusammenset
zung und seine Arbeitsweise entsprechen 
vielmehr den politischen Erfordernissen der 
staatlichen Leitung. Als kollektiv leitendes 
Organ berät der Ministerrat alle von ihm 
zu treffenden Entscheidungen im Kreis sei
ner Mitglieder (§ 10 Abs. 1 Gesetz über den 
Ministerrat). Jedes Mitglied des Ministerra
tes ist berechtigt und verpflichtet, an deren 
Erörterung und Beschlußfassung teilzuneh
men.

Der Ministerrat verwirklicht in seiner 
Tätigkeit die Einheit von Beschlußfassung, 
Organisation und Kontrolle der Durchfüh
rung (§ 13 Abs. 1 Gesetz über den Minister
rat). Dies findet seinen Ausdruck in der 
Verantwortung jedes Mitgliedes des Mini
sterrates für die kollektive Arbeit und für 
die Realisierung der Beschlüsse des Kollek
tivs im eigenen Verantwortungsbereich nach 
dem Prinzip der Einzelleitung. Jedes Mit
glied des Ministerrates ist für die Verwirk
lichung der einheitlichen Staatspolitik per
sönlich verantwortlich.

Der organische Zusammenhang von Be
schlußfassung, Durchführung und Kontrolle 
wird in der Arbeit des Ministerrates mit 
vielfältigen Methoden gesichert. So besteht 
eine der wesentlichsten Seiten der Beschluß
fassung darin, mit einem möglichst hohen 
Grad an Exaktheit die Verantwortung für 
die Verwirklichung der Beschlüsse zu fixie
ren, die einzusetzenden Kräfte und Mittel, 
die zu erreichende Effektivität sowie die 
Wege zur Realisierung zu bestimmen, die 
Formen der Einbeziehung der Werktätigen, 
einschließlich der rechtzeitigen Information, 
festzulegen und mit der Beschlußfassung 
sofort die Kontrolle der Durchführung zu 
organisieren.

Zur Wahrnehmung seiner Verantwortung 
bildet der Ministerrat aus seiner Mitte das
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